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An das 

ABTEILUNGSMAIL ●  V@BKA.GV.AT
BEARBEITER ●  MMAG JOSEF BAUER
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Bundesministerium für Finanzen 
Abeilung III/3 
Mit E-Mail: e-recht@bmf.gv.at 

 
Antwort  bi t te  unter Anführung der GZ an die Abtei lungsmail

Entwurf eines Bundesgesetzes über österreichische Beiträge an internationale 
Finanzinstitutionen (IFI-Beitragsgesetz 2011); 
Begutachtung; Stellungnahme 

Das Bundeskanzleramt-Verfassungsdienst teilt mit, dass der Inhalt des Entwurfs aus 

der Sicht seines Wirkungsbereichs keinen Anlass zu Bemerkungen gibt. 

Allerdings sollten bei der Ziffernaufzählung mit Betrag in § 1 – um die 

Betragsangaben in einer strukturierten Aufzählung rechts am Rand auszuwerfen – 

vor dem jeweiligen Betrag zwei Tabulatoren verwendet werden (vgl. Layout-

Richtlinien 2.5.7.4). 

Im Allgemeinen Teil der Erläuterungen wäre den Ausführungen unter „IDA-16 und 

HIPC-Trust Fund“ die Formatvorlage „83_ErlText“ zuzuweisen. 

Im Abschnitt „Besonderheiten des Normerzeugungsverfahrens“ wäre auf Grund der 

letzten Änderung des Bundesministeriengesetzes für die Zuständigkeit des 

Bundesministeriums für Finanzen nunmehr Abschnitt D Z 11 der Anlage 2 zum 

Bundesministeriengesetz 1986 zu zitieren. Allerdings erscheinen die letzten beiden 

Sätze dieses Absatzes in den Erläuterungen ohnehin unüblich und sollten entfallen. 

Die vorrangige Zuständigkeit der Bundesministerin für Finanzen ergibt sich auch aus 

§ 3 des im Entwurf vorliegenden Gesetzes. 
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Diese Stellungnahme wird im Sinne der Entschließung des Nationalrates vom 6. Juli 

1961 auch dem Präsidium des Nationalrates zur Kenntnis gebracht. 

13. Juli 2011 
Für den Bundeskanzler: 

HESSE 
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